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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2019

§ 10

Heranziehen fachkompetenter Personen

 

Neben den Lehr- und Fachkräften können auch andere fachkompetente Personen herangezogen werden, wenn dies

zur Erreichung der Ausbildungsziele beiträgt.
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